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Gemeinderat Bell öffentlich Entscheidung 02.12.2020 

 

Verfasser: Christiane Mürtz  Fachbereich 4 

 
 
Tagesordnung: 
 

2. Änderung der Anlage gemäß § 9 Absatz 1 der  Benutzungsordnung für das 
Gemeindehaus Bell 

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an 
der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben: 

 
Sachverhalt: 
 
Bedingt durch die steigenden Energiekosten (Strom, Wasser- und Abwasser sowie 
Heizkosten) wird eine Anpassung der Entgelte erforderlich. Die letzte Anpassung erfolgte 
zum 01.01.2016.  
 
Seitens des Rates wurde ein Gremium aus je einer Person jeder Fraktion bestimmt, einen 
Vorschlag für die zu erhebenden Entgelte ab 01.01.2021 zu erarbeiten.  
 
Die Vorberatung erfolgte im Haupt- und Finanzausschuss am 03.09.2020 mit der 
Empfehlung, die Erhöhung der privatrechtlichen Entgelte gemäß § 9 der Benutzungsordnung 
für das Gemeindehaus Bell zu beschließen.  
 
 
 
Hinweis zur Finanzierung: 
Mehreinnahmen bei Buchungsstelle 573102 – 432100. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, die 2. Änderung der Absätze 1 und 2 der Anlage zu § 9 der 
Benutzungsordnung für das Gemeindehaus in 56745 Bell, Kirchstraße 10. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig  
Zustimmungen  
Ablehnung  
Stimmenenthaltungen  
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